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    Einleitung


    


    Problemstellung und Zielsetzung


    


    Das soziale Sicherungssystem in Deutschland gerät an seine Grenzen. Die Massenarbeitslosigkeit ist zum Dauerphänomen geworden. Das Ausmaß an volkswirtschaftlichen Verlusten durch ungenutztes Produktionspotential, Verlust von Humankapital und die negativen Rückwirkungen dadurch entstehender höherer Steuern und Sozialabgaben sind schwer überschaubar. Die besonders hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist auf ein dauerhaftes Strukturdefizit zurückzuführen. Es stellt sich die Frage, ob das gegenwärtige „Steuer-Transfer-System hierfür mitverantwortlich sei.“


    


    Hohe Kosten und Ineffizienzen in der Verwaltung der Arbeitslosigkeit und der Vermittlung von Arbeitslosen zeigen, dass neue Wege im Sozialsicherungssystem begangen werden müssen. Weit unterschätzt werden meist die Kosten im Zusammenhang der gegenwärtigen sozialen Sicherung, die teilweise nicht empirisch gemessen werden können. Gemeint sind Transaktionskosten im Sinne von Wohlfahrtsverlusten, die i. d. R. rechnerisch nicht oder nur sehr schwer erfassbar sind.


    


    Die vorliegende Arbeit soll zeigen, dass das Konzept der negativen Einkommensteuer eine Alternative zum gegenwärtigen Sozialsicherungssystem in Deutschland sein kann und dabei besonders den Aspekt der Transaktionskosten berücksichtigen. Es sollen folgende drei Fragen im Vordergrund stehen: 1. Können Transaktionskosten reduziert werden? 2. Kann die negative Einkommensteuer Einfluss auf die Arbeitsverhältnisse nehmen? Und 3. in wie weit beeinflusst dies wiederum die Höhe der Beschäftigung? Die vorliegende Arbeit versucht eine Antwort auf diese Fragen zu finden.


    


    Vorgehensweise


    


    Abschnitt 2 soll zunächst den Begriff der Transaktionskosten einführen. Dabei wird deutlich darauf hingewiesen, dass es bei der anschließenden Bestimmung der Transaktionskosten im gegenwärtigen Sozialsicherungssystem in Deutschland (Abschnitt 3) nicht auf die rechnerisch exakte Aufarbeitung von Kostenstellen gehen wird. Vielmehr soll eine Gegenüberstellung von Systemen vorgeschlagen werden, woraus Transaktionskostendifferenzen ersichtlich werden.


    


    Abschnitt 4 beschreibt kurz das Konzept der negativen Einkommensteuer. Dann werden die zuvor aufgeführten Transaktionskosten diesem alternativen System gegenübergestellt und aufgezeigt, wo sich die Höhe der Transaktionskosten verändert. Nachdem eine Fülle von Transaktionskostenaspekten aufgeführt und die negative Einkommensteuer als Alternative herausgearbeitet wurde, werden auch die damit einhergehenden Probleme betrachtet. Vor allem die Finanzierung wird von einigen Autoren kritisiert.


    


    Die Arbeit schließt in Abschnitt 5 mit einer Zusammenfassung und der Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen ab.

  


  
    Begriffsbestimmung: Transaktionskosten und ihre Messung


    


    Nach der Transaktionskostentheorie verursacht eine Organsiationsform neben den eigentlichen Organisationskosten auch immer Reibungsverluste, auch als Betriebskosten des Wirtschaftssystems (Arrow) bezeichnet. Diese Transaktionkosten sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.


    


    Sozialamt, Kindergeldamt, Arbeitsamt, Wohngeldamt etc. verursachen alle Kosten, nicht nur Verwaltungskosten und die Transferleistung selbst. Vielmehr entstehen Kosten, die empirisch teilweise nur schwer messbar sind. Dies sind Transaktionskosten (TAK), die sich als Ineffizienzen in Form von Wohlfahrtsverlusten bemerkbar machen. Beispielsweise wird „der empirischen Erfassung von Effizienzeinbußen durch (...) opportunistischen Verhaltens (...) eine klare Absage erteilt.“ Dabei ist zu beachten, dass sich Transaktionskosten in bestimmten Fällen auch intuitiv erschließen lassen.


    


    Williamson schlägt vor, den Vertrag bei der Betrachtung von Transaktionskosten in den Mittelpunkt zu stellen. Kann nun ein Problem als Vertragsproblem formuliert werden, so kann dieses Problem „(...) sinnvoll unter dem Aspekt der Transaktionskosteneinsparung (...)“ untersucht werden. Demnach soll in der vorliegenden Arbeit die soziale Sicherung als gesellschaftlicher Vertrag betrachtet werden. Dieser Vertrag lässt sich u. a. mit Rawls „Schleier des Unwissens“ begründen. Demnach weiß zunächst niemand, in welcher arbeitsmarktpolitischen, intellektuellen, sozialen usw. Situation er sich in Zukunft befindet wird. So werden die Menschen einer Gesellschaftsgestaltung zustimmen, welches niemanden innerhalb der Gesellschaft schlechter stellt oder diskriminiert. Es ist also ein (Gesellschafts-) Vertrag zu finden, der diese Aspekte möglichst effizient umsetzt.


    


    Williamson schlägt weiterhin vor, Transaktionskosten in einem Institutionenvergleich gegenüber zu stellen. Dabei ist nicht die absolute Höhe der Transaktionskosten von Bedeutung, sondern die Differenz, die ein solcher Vergleich zeigt. Es sind i. d. R. keine ausgefeilten mathematischen Berechnungen notwendig, vielmehr genügen grobe, einfache Argumente, um die Differenz zwischen zwei Größen aufzeigen zu können. Auf diese Weise soll im Folgenden vorgegangen werden.

  


  
    Transaktionskosten im gegenwärtigen Sozialsicherungssystem


    


    In diesem Abschnitt sollen sechs ausgewählte Aspekte hervorgehoben werden, an denen die Transaktionskosten im gegenwärtigen Sozialsicherungssystem veranschaulicht werden.


    


    1. Zwei getrennte, parallele Systeme: Steuer- und Transfersystem:


    


    Mitschke zählte bereits 1985 40 Behörden, die 90 Sozialleistungen verwalteten; zehn Jahre später waren es schon 155 Sozialleistungen. Nicht nur das Transfersystem in Deutschland wird als zu aufwendig kritisiert, gleichzeitig steht auch das besonders komplizierte Steuersystem in Deutschland in ständiger Kritik. Beide Systeme sind recht aufwendig und wurden in der Vergangenheit getrennt voneinander fortentwickelt. Dies, obwohl sich soziale Sicherung und Einkommenssteuersystem faktisch nicht so recht von einander trennen lassen, da Erwerbseinkommen i. d. R. bezogene Transferleistungen beeinflusst.


    


    Ineffizienzen resultieren gerade aus dieser getrennten Betrachtungsweise. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen zum einen Steuern auf ihr Erwerbseinkommen. Gleichzeitig erhalten sie Transferleistungen vom Staat zurück, wenn ihr Einkommen eine bestimmte Grenze unterschreitet (etwa in Form von Wohngeld, Kindergeld u. ä..). Etwa 97 % der Erwerbstätigenhaushalte finanzieren ihre eigenen Transferleistungen. Dabei muss jede dieser Institutionen Daten erheben und verwalten, regelmäßig die Bürger und Bürgerinnen überprüfen, ggf. Datenabgleiche zwischen den verschiedenen Institutionen durchführen, ggf. zu viel ausgezahlte Leistungen zurückfordern, auf der anderen Seite wieder zu viel gezahlte Steuern zurückzahlen u. v. m. Es werden also zum einen eine Reihe von redundanten Daten erhoben und zum anderen eine Vielzahl von Transaktionen durchgeführt, die ein und die selbe Person betreffen. Die Kosten, die in diesen beiden getrennten Systemen entstehen, beschränken sich nicht nur auf diese Verwaltungskosten. Den Haushalten, nicht nur denen, die ihre eigenen Transferleistungen finanzieren, entstehen hohe Kosten in Form von u. a. Such- und Informationskosten. Beispielsweise muss eine Familie mit relativ geringem Einkommen jährlich eine Steuererklärung einreichen, gleichzeitig Nachweise beim Wohngeldamt erbringen und ihren Kindergeldanspruch beim Kindergeldamt durch Nachweis der Ausbildung der Kinder regelmäßig geltend machen. Mitschke kommt zu dem Schluss, dass der Fiskus einen gewaltigen Umverteilungsapparat am Laufen hält, der einen geringen Wirkungsgrad aufweist.


    


    2. Opportunistisches Verhalten:


    


    Das Shirking, opportunistisches Verhalten oder moral hazard kann ebenfalls als eines der Probleme in einem Sozialstaat gesehen werden und verursacht Transaktionskosten.


    


    Die Rede ist nicht nur von „Sozialleistungsbetrug“ durch gezielte Falschangaben der Bedürftigen, um höhere Transferleistungen oder überhaupt Transferleistungen zu erhalten. Gleichzeitig sind auch die Wohlfahrtsverluste zu berücksichtigen, die entstehen, wenn bedürftige Personen beispielsweise aus Scham oder aus Unwissenheit nicht zu einer Behörde gehen. Man könnte dies auch als opportunistisches Verhalten seitens des Staates sehen, da es diesem nur recht ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, wie sie Transferleistungen beantragen. Seitens des Sozialstaates werden also Kosten eingespart. Dieses Problem ist u. a. mit den nachfolgenden Aspekten der Diskriminierung und des Staatsversagens im gegenwärtigen Sozialsicherungssystem verknüpft.


    


    3. Diskriminierung:


    


    Transferempfänger fürchten eine peinlich genaue Bedürftigkeitsprüfung und die mit der Sozialhilfe verbundene Stigmatisierung. Dies verursacht Wohlfahrtsverluste in dem Sinne, das bestimmte Personengruppen nicht das ihnen vom Sozialstaat zugesicherte sozio-kulturelle Existenzminimum erzielen und dieser Definition nach in Armut leben.


    


    Wohlfahrtsverluste sind auch dort zu finden, wo die Gefahr von Willkür besteht, also beispielsweise bei der Entscheidung, ob ein Bedürftiger arbeitsfähig ist oder nicht. Im Extrem könnte hier ein nicht arbeitsfähiger Transferempfänger, der aber als arbeitsfähig eingestuft wird, durch Kürzungen schlechter gestellt werden. .


    


    4. Staatsversagen:


    


    Staatsversagen liegt beispielsweise bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vor, die als einziges Kontrollinstrument gesehen werden, um die Arbeitswilligkeit von Bedürftigen zu überprüfen.


    


    Diese Vorgehensweise ist insofern fraglich, da auf der einen Seite tatsächliche Arbeit dem ersten Arbeitsmarkt entzogen wird und auf der anderen Seite zu vermuten ist, dass es den Behörden weniger gut gelingt Arbeitnehmer und Arbeitsplatz in geeigneter Weise zusammen zu bringen, wie der Markt selbst es vermag.


    


    Wohlfahrtsverluste sind z. B. auch dort zu finden, wo Arbeitnehmer aus wirtschaftlichen Zwängen einer Erwerbsarbeit nachgehen, die ihren eigentlichen Neigungen, Fähigkeiten und ihrer Ausbildung weniger entspricht. Die etwaig entstehende Unzufriedenheit am Arbeitsplatz kann wieder nur schwer in Zahlen ausgedrückt werden. Aus wirtschaftlichen Sachzwängen kann demnach Unzufriedenheit entstehen, und erzeugt damit Wohlfahrtsverluste.


    


    5. Transferentzugsrate:


    


    Zu geringe finanzielle Arbeitsanreize finden sich dort, wo Leistungsempfängern von einem Hinzuverdienst der größte Teil bei den Transferleistungen angerechnet wird. Liegt diese sogenannte Transferentzugsrate bei 100%, so sind die finanziellen Anreize eine Erwerbsarbeit aufzunehmen gleich Null. Diese Transferentzugsrate erhält eine entscheidende Rolle bei der Betrachtung von Transaktionskosten.


    


    Interpretiert man die Abzüge des Erwerbseinkommens von den Transferleistungen als Quasisteuer, so liegt die Grenzabgabenlast bei den niedrigsten Einkommen weit über der der Höchsteinkommen. Eine Belastung von 80-90 % sind bei Arbeitslosengeld-II Empfängern die Regel. Ein solcher Grenzsteuersatz kann sogar teilweise bei über 100% liegen, wenn bestimmte Leistungen (z. B. Kindergeld) beim Überschreiten eines festgelegten Einkommens wegfallen. Wohlfahrtsverluste entstehen hier, wenn die Betroffenen keinen Grund darin sehen einer möglichen Arbeit nachzugehen, also die ökonomischen Anreize zu gering sind. Das gegenwärtige Sozialsicherungssystem steht unter dem Verdacht selbst die Arbeitslosigkeit zu fördern. Kirchgässner meint, dass ein Grund, warum „erwerbsfähige Individuen in Arbeitslosigkeit verharren (...) in einer schlecht konzipierten Sozialpolitik bestehen“ kann.


    


    6. Arbeitslosigkeit:


    


    Die Arbeitslosigkeit selbst verursacht hohe gesellschaftliche Kosten, da die betroffenen Personen ihre produktive Arbeitskraft nicht nutzen, wodurch weniger Steuereinnahmen und Sozialabgaben verzeichnet werden. Es entstehen Transaktionskosten in Form von Such- und Informationskosten, Vernichtung von Humankapital und ähnlichem. Da nur schwer überprüft werden kann, wie viele der Arbeitslosen aus den genannten Gründen (hohe Transferenzugsrate usw.) keiner Erwerbsarbeit nachgehen, da auch davon auszugehen ist, dass diese Personen ihre eigentliche Motivation nicht preisgeben werden, sind die Kosten nicht direkt bestimmbar und damit dem vagen Feld der Transaktionskosten zuzurechnen. Auch mit der Arbeitslosigkeit, vor allem der Langzeitarbeitslosigkeit, einhergehende Unzufriedenheit und damit verbundene weitere Konsequenzen (wie z. B. depressive Erkrankungen u. ä.) verursachen Wohlfahrtsverluste.


    


    Es zeigt sich, dass zu den einzelnen aufgeführten Aspekten viele Beispiele gefunden werden können und dabei einige Überschneidungen entstehen. Die einzelnen Argumente klar abzugrenzen fällt schwer, sind sie doch alle Ausdruck ein und desselben Problemaspektes: Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung. Die in diesem Abschnitt genannten, sicher nicht abschließenden, Argumente werden in folgender Tabelle zusammengefasst:


    


    Abbildung 1: Transaktionskosten im gegenwärtigen System
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    Negative Einkommensteuer und Transaktionskosten


    


    Das Konzept der negativen Einkommensteuer


    


    Für die Argumentation in den folgenden Abschnitten genügt es, wenn die negative Einkommensteuer lediglich kurz in ihrer Grundidee vorgestellt wird:


    


    Bei der negativen Einkommensteuer wird jedem Bürger eine Steuergutschrift angerechnet, so dass bei einer Steuererklärung mit keinem oder nur geringem Einkommen, anstatt eine Steuerschuld berechnet, ein bestimmter Betrag ausgezahlt wird. Bei Einnahmen gleich Null entspricht dieser Betrag dem sozio-kulturellen Existenzminimum.


    


    Um nun ein integriertes Steuer- und Transfersystem zu erhalten, werden zunächst die Sozialleistungen zusammengefasst. Aus Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kindergeld, Bafög etc. entsteht ein Universaltransfer, der in Form einer Steuergutschrift bei der zu zahlenden Steuer angerechnet wird. Das Transfersystem wird in das Steuersystem übergeleitet, der positive Steuerbereich wird um einen Negativen erweitert. Auf diese Weise ist der Übergang vom Transferempfänger zum Steuerzahler und umgekehrt gleitend. Es müssen keine neuen Anträge bei Behörden gestellt werden, wenn ein Teil des Einkommens wegfällt und der oder die Betroffene unter das Existenzminimum sinkt. Um diesen Übergang vereinfacht grafisch darzustellen wird angenommen, dass die Transferleistung, also die angedeutete Steuergutschrift auf 500 Euro (G) festgesetzt wurde und der Steuersatz 50 % (t) beträgt. Die Formel zur Berechnung des Nettoeinkommens und die grafische Darstellung sieht wie folgt aus:


    


    (1)


    


    Abbildung 2: Negative Einkommensteuer


    


    Der break-even-point liegt in diesem Beispiel bei einem Einkommen von monatlich 1000 €. Unterhalb dieser Einkommensgrenze ist der Betroffene Nettotransferempfänger, er erhält eine größere Steuergutschrift, als er Steuern auf sein Einkommen zu zahlen hat. Oberhalb von 1000 € Bruttoeinkommen (monatlich) ist der Betroffene Steuerzahler.


    


    Diese Überleitung des Sozialleistungsbereichs in den Steuerbereich weist bedeutsame Vorteile auf, die im Folgenden erörtert werden.


    


    Transaktionskosten bei der negativen Einkommensteuer


    


    1. Ein integriertes Steuer- und Transfersystem:


    


    Die Vorteile einer negativen Einkommensteuer liegen auf der Hand. Zunächst werden die verschiedenen Institutionen, welche Anträge der Bedürftigen bearbeiten, Bedürftigkeitsprüfungen durchführen und die Geldleistungen auszahlen, zu einer Institution zusammengefasst. Das sind u. a. das Sozialamt, Wohngeldamt, Kindergeldamt, Bafög-Amt etc. Es wäre lediglich eine Institution für Steuern und die verschiedenen Ämter der sozialen Sicherung zuständig. Mehrfache Datenerhebungen, Datenüberprüfungen und Datenabgleiche würden vermieden. Es würde lediglich eine Stelle für Auszahlungen oder Forderungen zuständig sein und die Bürgerinnen und Bürger würden nur mit einer Institution Schriftverkehr führen müssen.


    


    2. Opportunistisches Verhalten:


    


    Was opportunistisches Verhalten verhindern helfen würde ist u. a., dass alle Daten zentral von einer Institution geprüft werden können. Ein Datenabgleich der Sozialbehörden wäre somit nicht mehr nötig.


    


    Sinkende Löhne könnten durch die negative Einkommensteuer abgefangen werden, so dass das Einkommen eines jeden nicht unter das sozio-kulturelle Existenzminimum fallen könnte. Gleichzeitig, so argumentiert Mitschke, würden Lohnverhandlungen in diesem Bereich nicht zum Alleingang des Arbeitgebers werden, da das System lediglich die Hälfte einer Lohnsenkung auffängt und der Arbeitnehmer weiterhin ein besonderes Interesse an der Höhe seiner Entlohnung behält. Mitnahmeeffekten sollte auf diese Weise entgegengewirkt werden.


    


    Da eine sozialverträgliche Tariföffnung die Arbeitgeber nicht mehr dazu drängt, die Arbeitskosten auf illegale Weise zu senken, ist davon auszugehen, dass auch die Schwarzarbeit an Attraktivität verlieren würde. Opportunistisches Verhalten kann reduziert werden und damit die Transaktionskosten.


    


    3. Diskriminierung:


    


    Zuvor wurde an gleicher Stelle auf Transferberechtigte hingewiesen, die aus bestimmten Gründen (u. a. Diskriminierung von Sozialhilfeempfängern) keine Transferzahlungen beantragen, obwohl sie sehr wohl bedürftig sind. Da das System der negativen Einkommensteuer darauf abzielt, dass der Übergang zwischen Transferempfänger und Steuerzahler gleitend ist, wird auch eine Stigmatisierung von Transferempfängern verhindert. Niemand muss zum Sozialamt gehen, kein Bedürftiger wird zum Bittsteller bei Behörden. Transferleistungen würden „automatisch“ beim Unterschreiten eines festgesetzten Einkommens ausgezahlt.


    


    4. Staatsversagen:


    


    Auf die beschriebene Weise würde nahezu das gesamte Kontrollsystem überflüssig werden. Die Macht der Sozialbürokratie würde eingeschränkt und auch das Staatsversagen, wie oben beschrieben, würde reduziert werden. Der Staat spielt nicht mehr in die Allokation des Faktors Arbeit hinein. Arbeitsplatz und Arbeitnehmer würden allein durch marktwirtschaftliche Kräfte zusammengeführt und demnach sind hier die Transaktionskosten im Vergleich zum bisherigen System mit Arbeitsbeschaffungmaßnahmen und ähnlichem reduziert. Gleichzeitig können die Löhne im Niedriglohnsektor eine gewisse Flexibilität erhalten.


    


    Lediglich die Einkommenshöhe wäre das Kritierium für Bedürftigkeit. Die Prüfung der Arbeitswilligkeit und der Arbeitsfähigkeit müsste nicht zwangsläufig wegfallen, das Konzept setzt aber „auf marktwirtschaftliche, monetäre Arbeitsanreize (...) anstatt auf bürokratische, wirkungsarme Kontrollen.“ Staatsversagen könnte reduziert werden und die Bürgerinnen und Bürger hätten immer einen finanziellen Anreiz eine Arbeit anzunehmen.


    


    5. und 6. Transferentzugsrate und Arbeitslosigkeit:


    


    Im gegenwärtigen System liegt die Transferentzugsrate bei ca. 80-90 %, teilweise höher, was einer Quasisteuer in dieser Höhe entspricht. Für die negative Einkommensteuer wird i. d. R. ein maximaler Steuersatz von 50% vorgeschlagen. Dies erzeugt die bereits erwähnte Steigerung der finanziellen Anreize für die Transferempfänger, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Die besonderen Vorteile einer Erwerbsarbeit gegenüber der Arbeitslosigkeit müssen an dieser Stelle wohl nicht explizit erläutert werden. Eine Reduktion der Arbeitslosigkeit reduziert die damit verbundenen Kosten und selbstverständlich auch die damit verbundenen Transaktionskosten.


    


    Dieser Abschnitt soll in folgender Tabelle zusammengefasst werden und greift die Punkte aus Abbildung 1, Abschnitt 3 noch einmal auf:


    


    Abbildung 3: Gegenüberstellung der Transaktionskosten
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    Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass, auch wenn keine quantitativen Werte für die Höhe der Transaktionskosten angegeben wurden, die ausgewählten Aspekte beim Konzept der negativen Einkommensteuer niedrigere Transaktionskosten verursachen. Zieht man nun einen Strich und bildet die Summe auf beiden Seiten, so können dem vorgestellten System der negativen Einkommensteuer niedrigere Transaktionskosten zugerechnet werden.


    


    Damit haben wir die erste unserer anfangs gestellten Fragen beantwortet. Die zweite Frage, ob das vorgestellte Konzept einen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse hat, wurde in diesem Abschnitt ebenfalls, so nebenbei, beantwortet. Der Arbeitsmarkt würde flexibler werden, Arbeitnehmer könnten sich auf niedrigere Löhne einlassen, ohne ihre Existenz zu gefährden und für Arbeitgeber würde sich ein Arbeitsplatz auch bei geringer Qualifikation des Arbeitnehmers rechnen. Und das ist die Antwort auf die dritte Frage: Die negative Einkommensteuer könnte unter bestimmten Voraussetzungen das „Beschäftigungspotential für Geringqualifizierte“ ausschöpfen; die Arbeitslosigkeit würde abgebaut werden.


    


    Kritik an der negativen Einkommensteuer


    


    Kritische Punkte werden bei der negativen Einkommensteuer in vielerlei Hinsicht vorgebracht. Die folgende Kritik erhebt keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit.


    


    Wird überhaupt noch jemand arbeiten gehen, wenn der existenzsichernde Betrag so hoch ausfällt, dass es sich die Allermeisten „gemütlich“ machen können im Sozialstaat? Solche Fragen werden aber bereits beim gegenwärtigen System gestellt und sind wohl nicht explizit ein Problem der negativen Einkommensteuer, sondern ein allgemeines Problem des Sozialstaates.


    


    In Abschnitt 4.2 wurde darauf hingewiesen, dass Mitnahmeeffekten seitens der Arbeitgeber entgegengewirkt wird. Kritiker sehen dies jedoch ganz anders. Sie wollen es nicht ausschließen, dass Arbeitgeber mit Arbeitnehmern niedrigere Löhne vereinbaren und damit durch eine negative Einkommensteuer subventioniert würden, obwohl die Arbeitsplätze vielleicht auch ohne diese Unterstützung zustande gekommen wären.


    


    Oft wird das Hauptproblem der negativen Einkommensteuer in der Finanzierung gesehen. In dem oben dargestellten, zugegeben sehr vereinfachten, Modell würde die Einkommensgrenze, bei der ein Erwerbstätiger Steuern zahlt, auf 12.000 Euro (jährlich) angehoben. Unterhalb dieser Einkommensgrenze sind alle Erwerbstätigen Nettotransferempfänger. Von einigen Autoren wird behaupten, dass aufgrund dieses Sachverhaltes die negative Einkommensteuer nicht finanzierbar ist.


    


    Ganz anders sieht dies Mitschke. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bürgergeld (seiner Variante der negativen Einkommensteuer) und kommt mit angepassten Annahmen zu dem Schluss, dass das von ihm vorgestellte Bürgergeld sehr wohl haushaltsneutral finanzierbar ist. Er führt dazu Berechnungen des Sachverständigenrats und des Kieler Instituts für Weltwirtschaft heran. Bei diesen Berechnungen wurden jedoch die Beschäftigungseffekte noch nicht berücksichtigt und durch diese Entlastungen aufgrund von höheren Steuereinnahmen und Sozialabgaben würde sein vorgeschlagenes Bürgergeldsystem finanziell sehr attraktiv werden.


    


    Giersch scheinen dieselben Zahlen vorgelegen zu haben. Jedoch kommt er zu dem gegensätzlichen Schluss, dass das Bürgergeld-Modell durchweg höhere Mehrausgaben verursachen würde. Genauere Aussagen hierzu werden wohl erst weitere Studien und Modellversuche ermöglichen.

  


  
    Zusammenfassung


    


    Eine negative Einkommensteuer, wie das Bürgergeld weist viele Aspekte auf, die in der aktuellen Diskussion um Reformen in Deutschland gefordert werden, u. a. Bürokratieabbau, in gewisser Weise flexiblere Löhne u. ä. Die vorgestellte Arbeit betrachtet das gegenwärtige Sozialsicherungssystem in Deutschland unter dem Aspekt von Transaktionskosten. Es wird aufgezeigt, dass dieser Aspekt sehr bedeutend ist und i. d. R. vernachlässigt wird. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da, wie beschrieben wurde, Transaktionskosten i. S. v. Wohlfahrtsverlusten nur sehr schwer empirisch messbar sind. Und wie will man dieses in einem Kosten-Nutzen-Kalkül berücksichtigen, wenn dies in Zahlen nicht genau erfasst werden kann.


    


    Betrachtet man nun die gleichen Aspekte wie beim gegenwärtigen Sozialsicherungssystem bei einem System der negativen Einkommensteuer, so wurde deutlich gemacht, dass die allgemeine Wohlfahrt, in Form von geringeren Transaktionskosten, ansteigen würde.


    


    Dazu wurde gezeigt, dass die negative Einkommensteuer die Arbeitsverhältnisse umgestaltet. Die Arbeitnehmer können für einen geringeren Lohn Arbeit annehmen. Die Kosten werden gesenkt und schließlich steigt die Arbeitsnachfrage der Arbeitgeber.


    


    Damit ist eine Antwort auf die anfangs gestellte Frage gefunden, ob die negative Einkommensteuer über die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen die Beschäftigung steigern kann. Mitschke schätzt, dass sein vorgeschlagenes Bürgergeld ein Potential von 1,3 bis 2,4 Millionen Arbeitsplätzen im Leichtlohnbereich besitzt.


    


    Bei all der Kritik, die die negative Einkommensteuer erfährt, können seine Vorzüge nicht von der Hand gewiesen werden. Dennoch ist Vorsicht geboten, da es zu wenige empirische Daten über die tatsächlichen Auswirkung einer negativen Einkommensteuer gibt. Eine schrittweise Vorgehensweise kann hier Unklarheiten beseitigen. Demnach ist zu hoffen, dass sich nach und nach einzelne Aspekte einer negativen Einkommensteuer durchsetzen werden und damit ständig Transaktionskosten gesenkt werden können und die Wohlfahrt gesteigert wird.
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